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Neuaufstellung des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Köln; 
Stellungnahme

Beratungsfolge:

Datum Gremium

10.05.2022 Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Digitalisierung

 

Beschlussvorschlag: 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Digitalisierung beschließt die in
der Anlage beigefügte Stellungnahme.

Begründung: 

Der  Regionalrat  des  Regierungsbezirks  Köln  hat  in  seiner  5.  Sitzung  am
10.12.2021  beschlossen,  das  Aufstellungsverfahren  zur  Neuaufstellung  des
Regionalplanes Köln einzuleiten.

Gemäß § 9 Absatz 2 ROG in Verbindung mit § 13 LPlG NRW ist der Öffentlichkeit
Gelegenheit  zu  geben,  zu  der  Planunterlage  der  Regionalplanneuaufstellung
Stellung zu nehmen. Der Entwurf des Regionalplans für den Regierungsbezirk
Köln kann im Internet unter

https://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/32/regionalplanung/beteiligun
g_regionalplanung/index.html

eingesehen werden.

Die  Inhalte  des  Entwurfes  werden,  soweit  sie  die  Belange  der  Stadt
Gummersbach betreffen, in der Sitzung vorgestellt und erläutert. Aus Sicht der
Verwaltung sind die Planungsbelange der Stadt im Entwurf des Regionalplanes
ausreichend berücksichtigt. Die sich aus dem  Qualifizierungsprozesses im Rahmen
der  Regionale  2025  Bergisches  Rheinland  im  Handlungsfeld  Fluss-  und
Talsperrenlandschaft  ergebenden  siedlungsräumlichen  Konsequenzen  für  den  Ortsteil
Lantenbach sind in die Stellungnahme der Stadt eingeflossen.
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Anlage/n: 

Ausschnitt aus den zeichnerischen Festlegungen
Entwurf der Stellungnahme der Stadt
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